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Landesgesetz über Ohlihmgswidrigkeiten 
In!! ,,; 

(Landesordnungswidrigkeitengesetz - LO WiG) 

Vom 8. FebruarJ978 
~. ", \' 

D~r Landtag hat am 25. Januar 1978 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

INHALTSVERZEICHNIS 

Erster Teil 
I 

Allgemeine Vorscltriften 

§ Geltungsbereich 
§ 2 Verbleib der Geldbußen und VerYiarnungsgelder 
§ 3 Erwerb eingezogener Gegenstände 
§ 4 Notwendige Auslagen 
§ 5 Erstattung von Auslagen 
§ 6 Ersatzpflicht für Verfolgungsmaßnahmen 

I, 
Zweiter Teil 

§ 7 
§ 8 

§ 9 
§ 10 
§ll 
§ 12 
§13 

§ 14 

Erster 'Abschn!tt 
i 

Einzelne Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrigkeiten im Lotte;ie~esen 
Schutz von Wappen und Flaggen: 
Verhütung von Unfällen 

Verhütung von Bränden ','.':' r,~>., 
Verwendung von Selbstschußgeräten und anderen Geräten 
Parken auf Privatgrundsti.lcken 
Schutz öffentlicher Straßen. 
Erlaß von Potizeiverordnu'ngen ,1 ~ 

Zweiter Abschnitt 

Zuständigkeit zur Verfolgung unfXkdJng von Ordnungswidrigkeiten 
,j ~d; ! 

§ 15 Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 112 OWi6 ' , 

§ 16 Sonstige sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 

Drittelr Tell 
SchluOVJrscIiriften 

§ 17 Änderung des Gesetzes über deh ~ömmunalen Finanzausgleich 
§ 18 Änderung des Gesetzes \\~~~ diCfi~erkennung von Kurorten 

und Erholungsorten 
§ 19 Außerkrafttreten von Vors~hrlften 
§ 20 Inkrafttreten 

ERSTER TlllL 

Allgemeine Vor/Jc~iften 

§ 1 

Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieses Teils gelten für Ordnungswidrigkei
ten nach Bundesrecht und n~ch Landesrecht, soweit Behör
den, Organe oder Stellen desLa~d~ oder einer der Auf
sicht des Landes untersteI::endenjuristischen, Person des 
öffentlichen Rechts Bußgel<!~erfah,ren durchführen. 

,§ 2 

Verbleib der Geldbußen und Verwarnungsgelder 

(1) Geldbußen, die durch recht~kräftige Bescheide einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts festgesetzt sind, 

fließen in deren Kassen. Satz 1 gilt für Verwarnungsgelder, 
die nach § 56 und § 57 Abs.2 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten (OWiG) Ld.F. vo,tp,2. Januar 1975 (BGBl. I 
S. 80, ber. S. 520) erhoben werden" und für Nebenfolgen, 
die zu einer Geldzahlung verpfti~hten, entsprechend. 

(2) Geldbußen,die durch rech~s~äftige Bescheide eines 
Landratsamtes als untere Ver'XilMlIngsbehörde festgesetzt 
sind, werden dem Landkreis al~,J(ilJ.ene Einnahme überlas
sen und von ihm eingezogen. Satz 1 gilt für Verwarnungs
gelder, die nach § 56 OWiG erhoben werden, und für Ne
benfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten, entspre
chend. 

§3 

Erwerb eingezogener 'Gegenstände 

(1) Wird ein Gegenstand eingezbgeri: so geht das Eigentum 
an der Sache oder das eingezogene Recht mit der Rechts
kraft der Entscheidung auf die juristische Person des öffent
lichen Rechts über, deren Behörde,' Organ oder Stelle die 
Einziehung angeordnet hat. 

(2) Soweit Landratsämter als unte~ VerwaItungsbehörden 
Bußgeldverfahren durchführen, ist ~bsatz 1 mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß das Recht an dem 
eingezogenen Gegenstand auf d~n Landkreis übergeht. 

1 :-1 '.~ '" 

§4 

Notwendige Aus(flgen 

(1) Notwendige Auslagen nach §.} 05 Abs. 2 OWiG trägt die 
juristische Person des öffentlichen Rechts, deren Behörde, 

, Organ oder Stelle das Bußgeldvetfahren durchgeführt hat. 
Diese riotwendigen Auslagen sind den in Satz 1 genannten 
juristischen Personen unmittelbar .aufzuerlegen. 

(2) Soweit Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden 
Bußgeldverfahren durchführen,jst Absatz 1 mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß der Landkreis die not-
wendigen Auslagen trägt. ' ,; 

§5 

Erstattung 'VOlt Auslagen 

(1) Die Geldbeträge, die eine deik Bußgeldverfahren be-
. ,\ I 

teiligten Stellen nach § 107 Abs. i,J"T~; ,10 und 11 OWiG oder 
nach Nummern 1911 und 1912 des Kostenverzeichnisses 
der Anlage 1 des Gerichtskostengesetzes als Auslagen er
hebt, werden zwischen dem Land und der juristischen Per
son des öffentlichen Rechts, der~, Behörde, Organ oder 
Stelle das Bußgeldverfahren durchfü,hrt, nicht erstattet. 

;;f;, 

(2) Soweit Landratsämter als untere VerwaItungsbehörden 
"1\ 

Bußgeldverfahren durchführen, ist Absatz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß zWisChen dem Land und dem 
Landkreis die bezeichneten Auslagen nicht erstattet werden. 
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I § 6 

Ersatzpflieh t für, Verfo}gungsmaßnahmen 

(1) Ersatzpflichtig im Sin'ne von § 110 Abs. 4 OWiG ist die 
juristische Person des Öffentlichen Rechts, deren Behörde, 
Organ oder Stelle das BhJ3geldverfahren durchgeführt hat. 

(2) Soweit Landratsärrtt~r' ~ls untere Verwaltungs behörden 
Bußgeldverfahren dur8i\filhren, ist Absatz 1 mit der Maß
gabe entsprechend anZUwenden, daß der Landkreis ersatz-
pflichtig ist. ! "';; 

"ldOj,; 

~ r 11) i Ii 

ZWEITER TEIL 

Er,ster Abschnitt 

EinzelnllI9~<lnungswidrigkeiten 

"i(T", § 7 
Ordnungswüjrigkeilen im Lotferiewesen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. in einer Lotterie spil~li;'die in Baden-Württemberg nicht 
genehmigt oder zJgelassen ist, 

2. gewerbsmäßig ein LosiJoder einen Losabschnitt einer in 
Baden-Württemberg' gicht genehmigten oder zugelasse
nen Lotterie veräußert, zur Veräußerung bereithält oder 
zum Erwerb anbietet, 

3. gewerbsmäßig ohne'Ermächtigung der Direktion der 
Süddeutschen Klassenlotterie Lose oder Losabschnitte 
dieser Lotterie oder UI'kunden, durch welche Anteile an 
solchen Losen oder Losabschnitten zum Eigentum oder 
zum Gewinnbezug ,übertragen werden, ,veräußert, zur 
Veräußerung bereithält oder zum Erwerb anbietet, 

4. vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber einer Genehmi
gung nach § 2 der Verordnung über die Genehmigung 
öffentlicher Lotterien und Ausspielungen vom 6. März 
1937 (RGBI. I S. 283) oder als dessen Beauftragter der 
Genehmigung zuwiderhandelt oder eine mit ihr verbun-
dene Auflage nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstän
dig erfüllt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße, in 
den Fällen des Absa{~~ 1 Nr. 4 mit einer Geldbuße bis zu 

IV. , 
zehntausend Deutsche Mark geahndet werden. 

,~~)'l ,~ 

'I i. § 8 

Schuli vön"Wappen lind Flaggen 
, . . !:d!l'l 

(1) OrdnungswIdrIg handelt, wer unbefugt 

1. das Wappen oder pie, Dienstflagge einer Gemeinde, 
\j .• 

2. das Wappen eine~i ~aJldkreises 

benutzt. 1/' 

(2) Den in Absatz 1 ge~~fWr~p Wappen und Dienstflaggen 
stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich 
sind. 

i '). ~ ~ ., ~ . 
." 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. I:' 

§9 

Verhütung von Unfällen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
an öffentlichen Straßen oder an anderen Orten, an denen 

" Menschen verkehren, 

1. Sachen auswirft, allsgießt oder ohne ausreichende Be
festigung aufstellt, aufhängt oder sonst anbringt oder 

2. Öffnungen oder Vertiefungen unverdeckt oder unver-
wahrt läßt, 

wenn daraus die Gefahr, der Verletzung oder erheblichen 
Verunreinigung eines anderen oder der Beschädigung oder 
erheblichen Verunrein'jgungeiner fremden Sache von be
deutendem Wert entst~henr bnn. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge
ahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen 
Vorschriften geahndet werden kann. 

§J10 

Verhiitung Von Bränden 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
'I" ".; 

1. bewegliche Sachen, dh! siCh leicht von selbst oder gegen-
... 'lra!~l~l. !, 

seitig entzünden oder die leicht Feuer fangen, an Orten 
aufbewahrt, an den~~ .ih~~ Entzündung gefährlich wer-
den kann, 

2. Scheunen oder andere Rii.ume, die zur Aufbewahrung 
leicht entflammbarer Sa,clwn dienen, mit unverwahrtem 

Feuer oder Licht betritt., "'.' 

3. in der Nähe von leitlitentflammbaren Sachen Feuer an

zündet oder Feuerw.efk~ a1?brennt, 

4. die vorgeschriebenen Feuerwehrgeräte, Feuerlöschan
lagen oder Feuerlöschmittel überhaupt nicht oder nicht 
in gebrauchsfähigem Zustand bereithält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge
ahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen 
Vorschriften geahndet werden kann. 

\ 

§11 

Verwendung von Selbstschußgeräten und anderen Geräten 

(I) Ordnungswidrig handelt, wer ohne polizeiliche Erlaub
nis zum Abschießen von G~schossen bestimmte Selbstschuß
geräte, Schlageisen, Fußangeln oder ähnliche Geräte ver
wendet, sofern er nicht mit zulässigem Jagdgerät recht
mäßig die Jagd ausübt. 

(2) Die Ordnungswidrig~eit kann mit einer Geldbuße ge
ahndet werden. 
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§ 12 

Parken auf Privatgrul/dstückell 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ein Kraftfahrzeug vor

sätzlich oder fahrlässig außerhalb öffentlicher Verkehrs

flächen 

1. auf einem Stellplatz unbefugt parkt, obwohl deutlich 
sichtbar und allgemein verständlich darauf hingewiesen 

wird, daß die Benutzung durch Unbefugte untersagt ist, 

2. vor oder in Grundstücksein- und -ausfahrten unbefugt 
parkt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge
ahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen 

Vorschriften geahndet werden kann. 

§13 

Schutz öffentlicher Straßen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt 

1. am Straßenkörper, am Zubehör oder an Nebenanlagen 
einer öffentlichen Straße Veränderungen vornimmt oder 

2. Zubehör einer öffentlichen Straße entfernt oder unkennt-

lich macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge
ahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen 

Vorschriften geahndet werden kann. 

§ 14 

Erlaß von Polizeiverordnunge/l 

Die Ermächtigung zum Erlaß von Polizeiverordnungen 
nach § 10 des Polizeigesetzes wird durch die Vorschriften 

dieses Abschnittes nicht berührt. 

Zweiter Abschnitt 

Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten 

§ 15 

Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahl/dung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 112 0 WiG 

Verwaltungs behörde im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1 OWiG 
ist bei Ordnungswidrigkeiten nach § 112 OWiG, soweit es 
sich um Verstöße gegen Anordnungen des Landtags oder 

seines Präsidenten handelt, der Präsident des Landtags. 

§ 16 

Sonstige sachliche Zuständigkeit der Verwaltul/gsbehörden 

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1 

OWiGsind 

1. in den Fällen des § 7 Abs.1 Nm. 1 bis 3 das Regierungs

präsidium Karlsruhe, 

2. im Falle des § 7 Abs.1 Nr. 4 die Genehmigungsbehörde. 

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 Abs.1 Nr.1 
OWiG sind in den Fällen der §§ 8 bis 13 

1. die Ortspolizei behörden der Gemeinden mit mindestens 

5000 Einwohnern, soweit in Nummer 2 nichts anderes 
bestimmt ist, 

2. die Verwaltungsgemeinschaften mit mindestens 5000 Ein

wohnern, die die Aufgaben der Ortspolizei behörden nach 
dem Polizeigesetz erfüllen, 

3. im übrigen die Kreispolizeibehörden. 

Zur Erteilung von Verwarnungen und zur Erhebung von 
Verwarnungsgeldern sind in jedem Fall auch die Ortspoli
zeibehörden zuständig. Die den Verwaltungsgemeinschaf

ten übertragenen Aufgaben sind Pflichtaufgaben nach Wei
sung; das Weisungsrecht ist nicht beschränkt. § 28 Abs. 2 
bis 4 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit findet 
entsprechende Anwendung. 

DRITfER TEIL 

Schlußvorschriften 

§ 17 

A.·nderung des Gesetzes über den kommunalen 

Finanzausgleich 

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der 
Fassung vom 10. März 1976 (GBI. S. 311) - FAG 1975 -
wird wie folgt geändert: 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Worte »Geldbußen (ein

schließlich Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung 
verpflichten), Verwarnungsgelder«, gestrichen. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

2. § 12 wird aufgehoben. 

§ 18 

A.ilderling des Gesetzes über die Anerkennung von 

Kurorten und Erholungsorten 

Das Gesetz über die Anerkennung von Kurorten und Er

holungsorten vom 14. März 1972 (GBI. S. 70) wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 19 wird folgender Fünfter Teil eingefügt: 

»Fünfter Teil 

Schutz vor Umwelteinwirkullgen 

§ 19a 

(1) Die Ortspolizeibehörden können für anerkannte Kur

und Erholungsorte oder für Teile dieser Orte durch Poli
zeiverordnung bestimmte schädliche Umwelteinwirkun
gen durch Geräusche oder Luftverunreinigungen wie 
insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Geruch, unter

sagen, soweit dies mit Rücksicht auf das besondere 
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Schutzbedürfnis des Ortes geboten ist. § 10 Abs.l des 
Polizeigesetzes bleibt im übrigen unberührt. 

(2) Bei Zuwiderhandlungen gegen eine nach Absatz 1 
erlassene Polizeiverordnung is.t § 18a Abs.l, 2 und 3 des 
Polizeigesetzes anzuwenden.« 

2. Der bisherige Fünfte Teil wird Sechster Teil. 

3. § 21 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

»(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.l Nr.l 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Ministe
rium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr.« 

§ 19 

Außerkra/ttreten VOll Vorschriften 

Es treten außer Kraft: 

1. § 32 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes (L VG) in der 
Fassung vorn 1. April 1976 (GBl. S. 325); 

2. § 5 Abs. 4 Satz 2 bis 4 sowie § 75 Abs. 4 des Gesetzes über 
die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die 
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und Dentisten (Kam
mergesetz) in der Fassung vorn 31. Mai 1976 (GBI. 
S.473); 

3. Artikel 31 und Artikel 41 des Gesetzes zur Anpassung 
des Landesrechts an das Zweite Gesetz zur Reform des 
Strafrechts und das Einführungsgesetz zum Strafgesetz
buch vorn 26. November 1974 (GBl. S. 508). 

§ 20 

Inkra/ttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1978 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTTGART, den 8. Februar 1978 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

DR. PALM 

WEISER 

DR. HAHN 

GLEICHAUF 

GRIESINGER 

SCHIESS 

DR. EBERLE 

TEUFEL 

Gesetz zum EI'sten Staatsvertrag 

zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg 

und dem Freistaat Bayern iibel' die Änderung 

de!' Landesgrenze 

Vorn 8. Februar 1978 

Der Landtag hat am 25. Januar 1978 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 

(1) Dem am 17. November 1977 auf der Reisensburg unter
zeichneten Er~ten Staatsvertrag zwischen d~m Land Ba-

den-Württemberg und dem Freistaat Bayern über die Än

derung der Landesgrenze wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend mit seinen Anlagen 
1,2,5,6,8 und 9 veröffentlicht; die Anlagen 3, 4; 7 und 10 

werden beim Landesvermessungsamt Baden -Württemberg 
und beim Staatlichen Vermessungsamt Ravensburg aufbe
wahrt und können von jedermann eingesehen werden. 

§2 

In den an das Land Baden -Württemberg abgetretenen Ge
bietsteilen tritt mit dem Inkrafttreten des Vertrages das in 
der aufnehmenden Gemeinde geltende Landesrecht, auf 
dem Gebiet des Grundbuch- und Notarrechts auch das am 
Sitz des zuständigen Amtsgerichts geltende Bundesrecht in 
Kraft. 

§3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 8 

Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekanntzugeben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTTGART, den 8. Februar 1978 

Die Regierung des Landes Baden -Württemberg: 

DR. FILBINGER 

DR.PALM 

WEISER 

DR. HAHN 

GLEICHAUF 

GRffiSINGER 

SCIDESS 

DR. EBERLE 

TEUFEL 

Erster Staatsvertrag 

zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und dem Freistaat Bayern 

über die Änderung der Landesgrenze 

Anlage 

Das Land Baden -Württemberg und der Freistaat Bayern, 
beide vertreten durch ihre Ministerpräsidenten, schließen 

nachstehenden 

Staatsvertrag: 

Artikell 

(1) Das Land Baden-Württemberg und der Freistaat Bayern 
sind entschlossen, den Verlauf ihrer gemeinsamen Landes
grenze im Rahmen des Gesetzes über das Verfahren bei 

Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 
29 Abs. 7 des Grundgesetzes vorn 16. März 1965 (BGBl. I 
S. 65) in der Fassung des Gesetzes vom 9. August 1971 
(BGBI. I S. 1241) zu ändern, soweit dies erforderlich ist, um 
die Landesgrenze den insbesondere durch den Ausbau von 

Gewässern und Straßen oder die Entwicklung von Siedlun

~en seändert~n VerMltnissen Ilnzupassen. 
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(2) Die vertragschließenden Lä~der werden die Änderungen 

der Landesgrenze nacheinaniÜr 'ih mehreren Staatsverträ

gen vereinbaren. Insgesamt soll dabei möglichst ein Aus

gleich der ausgetauschten 11Iäch~1} bei Berücksichtigung 

ihres Wertes erreicht werden. 

(3) Die vertragschließenden Läriaei werden bei den Ände

rungen der Landesgrenze fÜr zu' vereinbarende Grenzab

schnitte abwechselnd die Ausarbeitung der Staatsverträge 

einschließlich der Anlagen und die Durchführung der Ab

markung, der Vermessung und der Ausarbeitung überneh

men. Jedes Land trägt die bei ihIlf anfallenden Personal
und Sachkosten. Insgesamt soll dabei möglichst ein Aus

gleich der Kosten erreicht werden. 

(4) Zunächst vereinbaren die' vertragschließenden Länder 

die in Artikel 2 bis 4 folgenden Änderungen ihrer gemein

samen Landesgrenze. 

Artikel 2 

(1) Zwischen der baden-'~ilrttembergischen Gemeinde 

Aitrach, Landkreis Ravensbiirg, u~d den bayerischen Ge

meinden Lautrach, Kronbti}'g\.i'hd Volkratshofen, Land

kreis Unterallgäu, verläuft! d,ie neue Landesgrenze (An-

lage 1) folgendermaßen: " 

Sie folgt der südlichen Grenze des Flurstückes 227/1 der 

Gemarkung Aitrach vom Landesgrenzpunkt 666 bis zum 

Landesgrenzpunkt 673 und"zi,ehJ lvon dort parallel zum 

Wehr der Kraftstufe VIII (l:,~utrach) der Lech-Elektrizi

tätswerke AG bis zumLandesgr~nzpunkt 674 in der Mitte 

der Iller (Anlage 2). Sie folgt flußabwärts der ausgeglichenen 

Mittellinie zwischen den beiderseitigen Ufern als feste 

Grenze bis zur Gemeindegrepze zwischen der Gemeinde 

Aitrach und der Gemeinde Tapr!l~im, Landkreis Biberach, 
(Landesgrenzpunkt 734), dap.ndie~er Gemeindegrenze bis 

zur bisherigen Landesgrenze (Lan:desgrenzpunkt3l). 

(2) Der Verlauf der Landesgrenze nach Absatz 1 ist durch 

Vermessung in den als Anlage 3 beigefügten Fortführungs

rissen und im Koordinatenverzeichnis (Anlage 4) des Staat

lichen Vermessungsamtes Ravenshurg und des Vermes

sungsamtes Memmingen festgelegt,! 

Artikel 3 

Zwischen der baden-württembergischen Gemeinde Argen

bühl, Landkreis Ravensburg" und der bayerischen Ge
meinde Maria-Thann, Landkreis Lindau (Bodensee), (An

Jage 5), verJäuft die neue Latpdesgrenze in dem in der An

lage 6 dargestellten Grenza6schnitt zwischen dem Flur

stück 193/3 und dem Flurstück' 21 i der Gemarkung Eglofs 

(Il. Kataster Eglofstal) einerseits ubd den Flurstücken 575 

und 570 der Gemarkung '1vt:ariahhann andererseits als 

feste Grenze in der Mitte zwJsdieh 'den beiderseitigen Ufern 

ct~r Oberen Argen nach M.;\:i's~ä~e Id"r al~ Anlllge 7 bei~('. 

fügten Fortführungsrisse des: Staatlichen Vermessungs

amtes Ravensburg und des Vetmessungsamtes Immen

stadt. 

Artikel 4 
. i "(:0": 

Zwischen der baden-württem~~.\'~i~chen Stadt Wangen 

im Allgäu, Landkreis Ravensqur;~I' und der bayerischen 
Gemeinde Wohmbrechts, Landkreis Lindau (Bodensee), 

(Anlage 5), verläuft die neue La'ndesgrenze in dem in den 

Anlagen 8 und 9 dargestellten Gren;mbschnitt zwischen den 

Flurstücken 902/9 der Gemarkung Niederwangen und 

1337 t7 der Gemarkung Neuravensburg einerseits und den 

Flurstücken 350 und 424 der p,ew.arkung Wohmbrechts 

andererseits als feste Grenze in lixr:l'v,litte zwischen den bei

derseitigen Ufern des in Baden-WÜfttemberg mit dem 

Namen Schwarzen bach und in Bayern mit dem Namen 

Schwarzenseebach bezeichneteti Wasserlaufs nach Maß

gabe der als Anlage 10 beigefügten Fortführungsrisse des 

Staatlichen Vermessungsamtes Ravensburg und des Ver

messungsamtes Immenstadt. 

Artikel 5 

(l) Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages werden die auf

genommenen Gebietsteile in dib
l 
an sie angrenzenden Ge

meinden des aufnehmenden Lantl~s eingegliedert. Das Flur

stück 227/1 der Gemarkung A*ach wird als Flurstück 

273/4 der Gemarkung Lautrach~n die Gemeinde Lautrach 

eingegliedert. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt in den aufgenommenen 

Gebietsteilen das Landesrecht des aufnehmenden Landes 

und das jeweilige Kreis- und Ortsrecht in Kraft; das bis

herige Landes-, Kreis- und Ortsrecht tritt außer Kraft, so

weit es diesem Recht entspricht oder widerspricht. 

(3) Für Rechte und Rechtsverhältnisse, die vor dem Inkraft

treten dieses Vertrages entstanden sind, bleiben die bisher 

geltenden Vorschriften maßgebeQq., , 
" ' 

(4) Die beteiligten Gebietskörpe+~p~llften regeln die sie be
treffenden Rechts- und Verwaltu,llgsfragen durch Verein-

,[J;jl-u 

barung, die der Genehmigung des ,_Regierungspräsidiums 

Tübingen und der Regierung V9n' Schwaben bedarf. Son

stige Rechts- und Verwaltungsfragen regeln für die aufge-
1'--1' 

nommenen Gebiete das Regierungspräsidium Tübingen 

und die Regierung von Schwaßghiln Benehmen mit den 

beteiligten Gebietskörperschaften. 

Artikel 6- " 

Hinsichtlich des Übergangs von Vetwaltungsvermögen gilt 

§ 4 des Gesetzes über das Vetfahren bei Änderungen des 

Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des 

Grundgesetzes vom 16. März 1965 (BGBl. I S. 65). Die Ent

schädigung kann durch Vereinbarung der beteilisten Ge· 

bietskörperschaften gere seit Werden. ' 



._---~._--,-,_._-

Anlage 1 
zum Ersten Staatsvertrag zwischen dem Land 

Baden - Württemberg und dem Freistaat Bayern 
über die Änderung der Landesgrenze 

Zeichenerkläru ng 

:::222335& Bleibende Landesgrenze 
Herausfallende Landesgrenze 
Neue Landesgrenze 

An Baden - Württ. übergehende 
Bayern Gebiete 

Landkreisgrenze 
Gemeindegrenze 

Maßstab 1: 25 000 





226 
2" 

143 

\ 

50 
2 

o-z 'h kl" Vic lAI elc ener arung ~ . vv.l 

-l t---; 1--1 1--11-- Bleibende Landesgrenze 

-l t---; ~ 1)( Herausfallende Landesgrenze 

I H H H H Neue Landesgrenze 

---.-.- Gemeindegrenze 

\ 
\ 

50 
4 

\~ 
0 

\~ 
\'; 
~ 

\:::, 
\ .... .... 
\';. ----....... X", 

\"; 
\'0-
\"«. 
\~ 
\'0> 

\ -'0_ 

\.s;, 
\7 
\ 
\ 
\ 
\ 
\~ 

\ 

50 
2 

Anlage 2 

zum Ersten Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-WUrttemberg und dem Freistaat Bayern 

Uber die Änderung der Landesgrenze 

Maßstab 1 :500 

BAYERN 
GEMEINDE KRONBURG 

GEMARKUNG KARDORF 

/' 
LANDKREIS UNTERALLGÄI 

'/ 

GEMEINDE UND GEMARKUNG 

LAUTRACH 

----

GEMEINDE UND GEMARKUNG AITRACH 

LANDKREIS RAVENSBURG 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

228 
2 





Maßstab 1 :50000 

Anlage 5 

zum ersten Staatsvertrag zwischen dem 

Land Baden-Württemberg und dem 

Freistaat Bayern über die Änderung der 

Landesgrenze 

Zeichenerklärung 
""",,,,,gg Bleibende Landesgrenze 

...................................... Herausfallende Landesgrenze 

Gemeindegrenze 



' . .....;; ... ; .....• 
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,f\rtikel 7 

Die Anlagen 1 bis 10 sinp ~estandteile dieses Vertrages und 
werden bei dem Landesvermessungsamt Baden-Württem
berg, bei dem Bayerischen Landesvermessungsamt, bei dem 
Staatlichen Vermessungsamt Ravensburg und bei den Ver
messungsämtern Memmfrtgen und Immenstadt aufbewahrt 
und können von jederrri'a:Hh eingesehen werden. 

,;.lI.< 

.:.t,Artikel 8 

(1) Dieser Staatsvertragrbedarf der Ratifikation. Die Rati
fikationsurkunden sollen ,sobald wie möglich ausgetauscht 
werden. 

(2) Dieser Staatsvertfl1{Hritt am ersten Tag des dem Aus
tausch der Ratifikatiohstil'kunden folgenden Kalendermo
nats in Kraft. 

AUF DER REISENSBURG aro 1,7. November 1977 

Für das Land 

Baden- Württemberg 

DR. FILBINGER 

Für den 

Freistaat Bayern 

DR. GOPPEL 

Verordnung d~l' Landesregierung 

über Zuständigkeiten naell der Verordnung 

übel' Gashoehdl'uekleitungen 
,. 

Vom 17. Januar 1978 

Auf Grund von § 155 Abs. 2 der Gewerbeordnung in der 
Fassung des Gesetzes zur ,Änderung der Gewerbeordnung 
und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters 
vom 13. Juni 1974 (BGBt I S. 1281) wird verordnet: 

§ 1 

(1) Zuständige Behörde im Sinne von § 12 Abs. 2 Nr. 2 der 
Verordnung über Gashochdruckleitungen vom 17. Dezem
ber 1974 (BGB\. I s. 3591) ist das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziillbtdnung. 

(2) Im übrigen sind zJ~iä~dige Behörden nach der Verord-
"I! 

nung über GashochdruckJeitungen für Gashochdrucklei-
tungen im Sinne von§ l' 'Abs.l Nr. 2 der Verordnung über 
Gashochdruckleitung~;f"; , 

Hit, 

1. die Gewerbeaufsicnt~~pter, soweit in Nummer 2 nichts 
anderes bestimmt ist, fI 

2. das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialord
nung für Gashochdruckleitungen, die den Bezirk eines 
Gewerbeaufsichtsa:11tl1S überschreiten. 

(3) Unberührt bleibe,n, die Zuständigkeiten d~s Ministe
riums für Wirtschaft, Mi,ttelstand und Verkehr nach der 
Verordnung über Gashochdruckleitungen für Gashoch
druckleitungen im Sinne Non § 1 Abs.1 Nr.l der Verord
nung über Gashochdruckleitungen. 

§2 
; ~: 

Diese Verordnung tritt <tm :r~ge nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 17. Jariuar1978 

Die Regierung des L~ndes Baden -Württemberg : 

DR. FILBlNGBR ,DR.HAHN GLEICHAUF 
DR. EBBRLB WEISBR GRIBSINGBR 

ADORNO TEUFEL 

Verordnung der Landesregierung 

über die Gewährung einer 

Theaterbetdebsz~lage an Beamte 

(Theaterbetriebszulagenvßl'ol'dnung - ThZuIVO) 

Vom 31. Januar 1978 

Auf Grund von Artikel IX §71 des Zweiten Gesetzes zur 
Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts 

), 

in Bund und Ländern (2.BesVNG) vom 23. Mai 1975 
./., .1',' 

(BGBt. I S. 1173) wird .verordnet: 
: dfU :1.\' 

'''' :1.§' 1 

Die Beamten der Staatstheater, bei denen die Eigenart des 
Theaterbetriebs besondere Aufwendungen und Erschwer
nisse mit sich bringt u:nd':die neben einer unregelmäßigen 
täglichen Arbeitszeit nicht nur gelegentlich, sondern in er
heblichem Umfange Nacht-; Sonntags- und Feiertagsdienst 
sowie Abenddienst bei 'den~Vtirstellungen zu leisten haben, 
erhalten als TheaterbetrIebszulage eine nichtruhegehalt-
fähigeSteIlenzulage. :'il 

,§<~ 

(1) Die Theaterbetriebs'zu,l'age beträgt bei Beamten 

der BesoldungsgruppenA 1 bis A 5 90,- DM 

monatlich. 

A 6 bis A 8 115,- DM 
.,", 

I' 
A 9 bis A 12 

. ; ab A 13 

130,- DM 

150,-DM 

(2) Sind die in § 1 genannten Voraussetzungen nicht in vol
lem Umfange erfüllt, erhalten die Beamten der Staats
theater die Stelleuzulage nach § 1 in Höhe von 50 vom Hun
dert der Beträge in Absatz L Die Entscheidung, ob diese 
Voraussetzungen erfüllt sind,.trifft das Kultusministerium 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 

§j 
, .' 

(1) Durch die Stellen~ulage ~ind die Besonderheiten des 
Dienstes im Theatern, insbes,ondere die mit dem Dienst zu 
ungünstigen Zeiten und mit ßem Nachtdienst verbundenen 
Erschwernisse sowie ei? ,et~~i,ger durch diese Besonderhei

ten bedingter Aufwan<;l ~R~~~plten. 
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(2) Auf die Zahlung der Stellenzulage sind die für den Zah

lungsempfäflger geltenden Verwaltungsvorschriften oder 

Verwaltungsbestimmungen für die Zahlung von Stellen zu
lagen entsprechend anzuwenden. 

§4 

(1) Den Beamten der kommunalen Theater kann unter den 

in § 1 genannten Voraussetzungen eine Theaterbetriebszu

lage bis zur Höhe der in § 2 genannten Beträge gewährt wer

den. Die §§ 1 bis 3 gelten im übrigen entsprechend mit der 

Maßgabe, daß die Entscheidung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 

die oberste Dienstbehörde trifft. 

(2) Neben oder .anstelle der Stellenzulage nach Absatz 1 

können einem Beamten keine anderweitigen Zulagen oder 

Zuwendungen zur Abgeltung von Erschwernissen und Auf

wendungen im Sinne des § 3 Abs. 1 gewährt werden. 

§ 5 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1977 

in Kraft. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens vorhandenen Rege

lungen über die Gewährung von Zulagen, Zuwendungen 

und Aufwandsentschädigungen an Beamte der Staatsthea

ter und kommunalen Theater zur AbgeItung von Aufwen

dungen und Erschwernissen im Sinne des § 3 Abs.l treten 

gleichzeitig außer Kraft. 

STUTTGART, DEN 31. Januar 1978 

Die Regierung des Landes Baden -Württemberg: 

DR. FILDINGER 

DR. PALM 

WEISER 

DR.HAHN 

GLEICHAUF 

GRIESINGER 

SCHIESS 

DR. EBERLE 

TEUFEL 

Verordnung des l\linisteriums fül' Ernährung, 

Landwirtschaft und Umwelt Baden-Wiirttemberg 

über die Änderung und Ergänzung des 

Verzeichnisses der Vel'waltungsgebühren 

(Gebührenverzeichnis ) 

Vom 21. Dezember 1977 

Auf Grund von § 2 Abs. 2 Satz 2 des Landesgebührenge

setzes vom 21. März 1961 (GBI. S. 59), zuletzt geändert 

durch Art. 6 des Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen an 

die Abgabenordnung (AO-Anpassungsgesetz AOAnpG) 

vom 4. Oktober 1977 (GBL S. 401) wird im Einvernehmen 

mit dem Finanzministerium verordnet: 

§ 1 

Das Verzeichnis der Verwaltungsgebühren (Gebührenver

zeichnis) in der Fassung der Bekanntmachung des Finanz

ministeriums vom 6. Dezember 1972 (GBI. S. 643), zuletzt 

geändert durch Verordnung des Ministeriums für Wirt

schaft, Mittelstand und Verkehr vom 2. November 1977 

(GBI. S. 689), wird wie folgt geändert: 

NT. 27 wird durch die aus der Anlage ersichtliche Fassung 

ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Ersten des Monats, der auf ihre 

Verkündung folgt in Kraft. 

STUTTGART, den 21. Dezember 1977 
In Vertretung 

SABEL 

Anlage 

Zu § 1 der Verordnung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt über die Änderung und Ergänzung 

des Verzeichnisses der Verwaltungsgebühren (Gebührenverzeichnis) vom 21. Dezember 1977 

Nr. 

27 

Unter
Nr. 

2 

3 

4 

Gegenstand 

Forstverwaltung : 

Genehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart (Um
wandiungsgenehmigung) (§ 9 Abs.l und 5 LWaldG) 

je ar umzuwandelnde Wald fläche ................................... . 
mindestens ...................................................... . 

Genehmigung zur Beseitigung eines Baumbestandes für betriebliche Einrich-
tungen (§ 9 Abs. 7 LWaldG) .......................................... . 

Festsetzung der Walderhaltungsabgabe (§ 9 Abs. 4 LWaldG) ............. . 

Genehmigung zur befristeten Umwandlung von Wald (§ 11 Abs.1 LWaldG) 
je ar umzu~andelnde Waldfläche ................................... . 
mjnde~teru) .... ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••• 

Gebühr 
DM 

5 
50 

20 

frei 

2 

50 
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Nr. 
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Gegenstand 

5 Genehmigung von Kahlhieben mit einer Fläche von mehr als vier Hektar (§ 15 
Abs. 3 L WaldG) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

je ar Gesanltfläche ................................................ . 

Genehmigung der Nutzung hiebsunreifer Bestände (§ 16 Abs. 1 und 3 LWaldG) 

Verlängerung der Wiederaufforstungsfrist (§ 17 Abs.1 und 3 L WaldG) ..... . 

Genehmigung ;lur Teilung von Waldgrundstücken (§ 24 Abs.1 LWaldG) ... . 

Verpflichtung zur Duldung der Anlage eines Weges (§ 28 Abs.3 LWaldG) .. . 

Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung eines Geheges im Wald (§ 34 
Abs.l LWaldG) je Antrag ............................................ . 

Genehmigung zur Kennzeichnung neuer Wanderwege (§ 37 Abs. 2 LWaldG) . 

Anordnung der Beseitigung eines Zaunes (§ 37 Abs. 7 L WaldG) ........... . 

Genehmigung der Sperrung von Wald (§ 38 Abs.l und 2 L WaldG) ........ . 

Genehmigung organisierter Veranstaltungen zum Sammeln der in § 40 Abs.1 
Satz 1 LWaldG genannten Walderzeugnisse (§ 40 Abs. 2 LWaldG) ........ . 

Genehmigung zum Anzünden von Feuer, zur Verwendung von offenem Licht, 
zum flächen weisen Abbrennen von Bodendecken, pflanzen oder pflanzenresten, 
für Anlagen, die mit der Einrichtung oder dem Betrieb einer Feuerstätte ver
bunden sind, im Abstand von weniger als 100m vom Wald(§41 Abs.1 LWaldG) .. 
In Fällen minderer Bedeutung kann von der Erhebung einer Gebühr abgesehen 
werden. 

Genehmigung einer Teilung der Anteile eines Gemeinschaftswaldes (§ 56 Abs. 3 
LWaldG) .......................................................... . 

Anerkennung einer Forstbetriebsgemeinschaft (§ 18 Abs. 1 BWaldG), sowie 
Widerruf der Anerkennung (§ 20 BWaldG) ............................. . 

Verleihung oder Entziehung der Rechtsfähigkeit nach § 22 BGB (§ 57 Abs. 2 
und 3 L WaldG) ..................................................... . 

Genehmigung von Satzungsänderungen im Gemeinschaftswald (§ 57 Abs. 3 
LWaldG) .......................................................... . 

Forstaufsichtliche Anordnungen (§ 68 Abs.l LWaldG) ................... . 

Verleihung von Berufsbezeichnungen im Privatforstdienst (§ 72 Abs. I und 3 
LWaldG) .......................................................... . 

Verpflichtung von Privatforstbediensteten als F01'stschutzbeauftragte (§ 80 
Abs.l und 2 LWaldG) ............................................... . 

1. Pathologie 

Gebühr 
DM 

-,50 

20 100 

20 

30-100 

30-100 

109 

100 1000 

frei 

50- 200 

50- 200 

20 300 

20- 100 

50-100 

50 

50 

20 

50- 500 

20 50 

frei 

VerOl'dnung des Kultusministeriums 

übel' die Dienstaufgaben bei 

medizinisch- theoretischen Instituten der 

Lalldesuniversitäten 

a) Pathologisch -histologische und zytologische Unter

suchungen aus den Universitätskliniken des Landes; 

Vom 2. Januar 1978 

darunter fallen nicht Untersuchungen für Patienten 

mit der Wahlleistung Arzt oder für ambulant behan

delte Privatpatienten; 

Auf Grund von § 3 Abs. 7 des Universitätsgesetzes vom 
22. November 1977 (GBI. S. 473) wird im Einvernehmen 

mit dem Finanzministerium verordnet: 

b) Sektionen für die Universitätskliniken des Landes; 

c) im Rahmen der kassenärztlichen (einschließlich er

satzkassenärztlichen) Versorgung pathologisch-hi

stologische und zytologische Untersuchungen von 

Einsendungen aus dem Bereich der kassen ärztlichen 

Vereinigung, in dem das Institut liegt. 

§ 1 

Den Universitäten Freiburg, Heidelberg, Ti.1bingen und 

Ulm werden folgende Dienstaufgaben für die nachstehend 

genannten Bereiche der Theoretischen Medizin übertragen: 
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2. Anthropologie lind Humangenetik 

a) Untersuchungen (einschließlich Gutachten) für die 
Universitätskliniken des Landes; 

darunter fallen nicht Untersuchungen für Patienten 
mit der Wahlleistung Arzt. Untersuchungen für am
bulant behandelte Privatpatienten sind nicht Dienst
aufgabe; 

b) Aufträge im Rahmen der kassenärztlichen (einschließ
.lieh ersatzkassenärztJichen) Versorgung aus dem Be
zirk der kassenärztlichen Vereinigung, in dem das 
Institut liegt; 

c) genetische Beratung; 

nicht Dienstaufgabe ist die genetische Beratung dann, 
wenn Patienten, die nicht sozialversichert sind, aus
drücklich die persönliche Beratung des Institutsleiters 
bzw. eines Abteilungsleiters verlangen. 

3. Gerichtsmedizin 

a) Blutalkoholuntersuchungen einschließlich Rückrech
nung auf den Tatzeitpunkt in Form von Aktengut
gutachten; 

b) chemisch- toxikologische Untersuchungen (einschließ
lich Gutachten) für die Universitätskliniken des Lan
des; 

c) Sektionen für die UniversitätskIiniken des Landes. 

4. Abteilungsgruppe » Institut für Immu1lologie des Klinikums 

der Universität Heidelberg« 

a) Immunologische und serologische Untersuchungen 
(einschließlich Gutachten) sowie Leistungen der Blut
spenden und Transfusionszentrale für die Universi
tätskliniken des Landes; 

darunter fallen nicht Untersuchungen und sonstige 
Leistungen für Patienten mit der Wahlleistung Arzt 
oder für ambulant behandelte Privatpatienten; 

b) immunologische und serologische Untersuchungen 
(einschließlich Gutachten) sowie Leistungen der Blut
spenden - und Transfusionszentrale im Rahmen der 
kassenärztlichen (einschließlich ersatzkassenärztlichen 
Versorgung), soweit die Aufträge aus dem Bezirk der 
kassenärztlichen Vereinigung Nordbaden stammen. 

§2 

Bestehende private Ermächtigungsverträge für die kassen
ärztliche Versorgung, die von ordentlichen Professoren (Be
soldungsgruppe AH,4) mit den kassenärztlichen Vereini
gungen abgeschlossen wurden, bleiben unberührt. 

§3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1978 in 
Kraft. 

STUTTGART, den 2. Januar 1978 DR. HAHN 

Verordnung des Kultusministeriums 

zur Änderung der Verorduuug über die 

Festsetzuno von Zulassungszahlen an den 

U nivcl'sitäten im Wintersemestm' 1977 [78 

und Sommersemester 1978 (Zulassungszahlen

verordnung) vom 21.Juni 1977 (GB1. S. 272) 

Vom 4. Januar 1978 

Auf Grund von § 2 Abs.1 des Gesetzes zum Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen vom 10. April 1973 
(GBI. S. 85) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Festset
zung von Zulassungszahlen an den Universitäten im Win
tersemester 1977 /78 und Sommersemester 1978 (Zulas
sungszahlenverordnung) vom 21. Juni 1977 (GBI. S. 272) 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Anlage zur Zulassungszahlenverol'dnung wird bei 
den Studienfächern 

a) Architektur an der Universität Stuttgart die Zahl 
»260« in den Spalten 3 und 4 durch die Zahl »263« 

b) Betriebswirtschaft (technisch orientiert) an der Uni
versität Stuttgal't die Zahl »160« in den Spalten 3 
und 4 durch die Zahl »180« 

c) Medizin an der Universität Heide1berg die Zahl» 551« 
in der Spalte 3 durch die Zahl »574«, die Zahl )}276« 
in der Spalte 4 durch die Zahl »287«, die Zahl »275« 
in der Spalte 5 durch die Zahl » 287 « 

d) Metallkunde an der Universität Stuttgart die Zahl 
»20« in den Spalten 3 und 4 durch die Zahl» 30« 

e) Physik an der Universität Stuttgart die Zahl »90« in 
den Spalten 3 und 4 durch die Zahl» 130« 

f) Rechtswissenschaft an der Universität Freiburg die 
Zahl» 503 « in der Spalte 3 durch die Zahl» 568 « und 
die Zahl» 5 « in der Spalte 5 durch die Zahl» 70 « 

g) Volkswirtschaft an der Universität Freiburg die Zahl 
»279« in der Spalte 3 durch die Zahl »379« und die 
Zahl »5« in der Spalte 5 durch die Zahl »105« 

ersetzt. 

2, In der Anlage zur Zulassungszahlenverordnung werden 
bei den Studienfächern 

a) Anglistik bei der Universität Freiburg 

b) Geographie bei den Universitäten Freiburg, Mann
heim und Tübingen 

c) Geologie bei den Universitäten Heidelberg und Tü
bingen 
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d) Klassische Philologie bei der Universität Freiburg 

e) Kunstgeschichte bei den Universitäten Freiburg und 
Heidelberg 

f) Mathematik bei der Universität Heidelberg 

g) Mineralogie bei den Universitäten Heidelberg, Karls
ruhe und Tübingen 

h) Philosophie bei den Universitäten Freiburg, Heidel-
berg, Karlsmhe und Mannheim 

i) Romanistik bei der Universität Freiburg 

k) Slavistik bei der Universität Freiburg 

I) Physik bei der Universität Heidelberg 

die Zulassungszahlen in den Spalten 3 und 5 gestrichen. 

Artikel 2 

Artikel 1 Nr.l dieser Verordnung tritt am 15. Juli 1977 in 
Kraft, im übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach 
ihrer Verkündung in Kraft. 

STUTTGART, den 4. Januar 1978 

DR. HAHN 

\T eI'ordn ung des Innenministeriums 

ZUl' Festsetzung von Stellenobergrenzen 

in den Gemeinden, LandlH'eisen und 

sonstifJen der Aufsieht des Innenministeriums· 

unterstebenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen (les öffentlichen Rechts 

(Stellenobel'grenzenverordnung - StOG\TO -) 

Vom 20. Januar 1978 

Auf Grund von § 26 Abs. 5 des Bundesbesoldul1gsgesetzes 
in der Fassung vom 23. Mai 1975 (BGBL I S. 1174) und der 
Verordnung der Landesregierung zur Übertragung der 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach 
§ 26 Abs. 5 des Bundesbesoldungsgesetzes vom 12. Oktober 
1976 (GBI. S. 590) sowie auf Grund der Verordnung der 
Bundesregierung zu § 26 Abs. 4 Nr. 4 des Bundesbesol
dungsgesetzes vom 8. Juni 1976 (BGBl.I S. 1468) und § 144 
Satz 1 Nr.14 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 
22. Dezember 1975 (GBI. 1976 S.1) wird im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium verordnet: 

I. ABSCHNITT 

Geltungsbereicl! 

§ 1 

Diese Verordnung gilt für die Gemeinden und Landkreise 
sowie für die sonstigen Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 
Innenministeriums unterstehen. 

2. ABSCHNITT 

Allgemeine Regelungen 

§2 

Bewertungs- lind Berechnungsgrundvätze 

(1) Die auf Gmnd des Bundesbesoldungsgeset7..es oder die
ser Verordnung zugelassenen Stellenobergrenzen dürfen 
nur ausgeschöpft werden, wenn dies nach sachgerechter Be
wertung der Funktion im Einzelfall gerechtfertigt ist. 

(2) Werden Stellenobergrenzen nicht ausgeschöpft, kann 
der verbleibende Stellenanteil dem einer niedrigeren Besol
dungsgruppe innerhalb derselben Laufbahngruppe hinzu
gerechnet werden. 

(3) Ergeben sich bei der Berechnung der Stellenobergrenzen 
Stellen bruchteile, so können diese ab 0,5 aufgerundet wer
den. 

§ 3 

Planstelle 

(1) Bei der Berechnung der Obergrenzen sind die im Stellen
plan nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung für ange
stellte Beamte ausgewiesenen und mit Beamten besetzten 
Stellen zugrunde zu legen. 

(2) Freie Stellen dürfen nur dann in die Berechnung der 
Obergrenzen einbezogen werden, wenn sie voraussichtlich 
indem Zeitraum, für den der Stellenplan gilt, besetzt wer

den. 

(3) Stellen, die als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet 
sind, sind der Laufbahn- oder Besoldungsgruppe zuzu
rechnen, der sie nach der Umwandlung angehören werden. 

§4 

Einwohnerzahl 

(1) Ist für eine Stellenobergrenze die Einwohnerzahl maß
geblich, so ist von der auf den 30. Juni des vorangegangenen 
Jahres vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Ein
wohnerzahl auszugehen. § 143 Satz 2 der Gemeindeord
nung gilt entsprechend. 

(2) Der Einwohnerzahl kann die Hälfte der Zahl der außer
halb der Kasernen wohnenden nicht meldepflichtigen Mit
glieder der Stationierungsstreitkräfte und ihrer Angehö
rigen hinzugerechnet werden. 

(3) Erfüllt eine Gemeinde mit weniger als 20000 Einwoh
nern die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes in 
einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft, so kann bei 
der Berechnung der Stellenobergrenzen der Einwohnerzahl 
der erfüllenden Gemeinde die Hälfte der Einwohnerzahl 
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der übrigen an der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
beteiligten Gemeinden hinzugerechnet werden. 

(4) In anerkannten Kurorten kann bei der Berechnung der 
Stellenobergrenzen die jahresdurchschnittliehe Zahl der 
täglichen Fremdenübernachtungen der Einwohnerzahl hin
zugerechnet werden, wenn die Zahl der Übernachtungen 
mindestens 40 v.H. der Einwohnerzahl der Gemeinde be
trägt und sich der Kurbetrieb auf die Gemeindeverwaltung 
außergewöhnlich belastend auswirkt. 

3. ABSCHNITT 

Nichtberücksichtigung von Funktionsstellen 

§ 5 

(1) Bei der Anwendung der Obergrenzen nach § 26 Abs.1 
des Bundesbesoldungsgesetzes und dieser Verordnung blei
ben die Stellen für Beamte in folgenden Funktionen unbe
rücksichtigt, wenn die Stelleninhaber überwiegend in diesen 
Funktionen tätig sind. 

1. Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes bei Feuer
wehren mit der Maßgabe folgender höchstzulässiger An
teile in den nachstehend genannten Besoldungsgruppen 

im gehobenen Dienst: A 11 A 12 AB 
'40v.H. 20v.H. 6 v.R. 

im mittleren Dienst: A 9 
18 v.H., 

2. Beamte bei Sparkassen, 

3. Beamte in Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsbe
trieben der Gemeinden, auf die das Eigenbetriebsgesetz 
Anwendung findet, sowie in Entsorgungsbetrieben der 
Abfall besei tigung, 

4. Beamte in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden, 
Landkreise oder sonstige Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts betrieben werden, 

5. Fachbeamte und Verwa!tungsleiter bei besonderen Ein
richtungen 

a) der Jugendhilfe und Jugendpflege, insbesondere in 
Jugendheimen, Erziehungsheimen und Kindergärten, 

b) der Sozialhilfe, insbesondere in Erholungsheimen so
wie in Alten- und Pflegeheimen, 

c) des. Bildungswesens, insbesondere in Bibliotheken, 
Archiven, Museen, Volkshochschulen und Theatern, 

d) des Gesundheitswesens, insbesondere in Kranken
häusern, Untersuchungsämtern sowie in Bade- und 
Kureinrichtungen, 

6. Fachbeamte und Verwaltungsleiter in Schlacht- und 
Viehhöfen, 

7. Fachbeamte im Forstdienst, Gartenbau lind Friedhof
dienst. 

(2) Für die nach Absatz 1 von den Stellenobergrenzen aus
genommenen Beamten dürfen Beförderungsämter nur unter 
den Voraussetzungen der §§ 18 und 25 des Bundesbesol
dungsgesetzes nach Maßgabe einer sachgerechten Stellen
bewertung eingerichtet werden. Dabei dürfen die in §§ 6 
bis 11 festgesetzten höchstzulässigen Ämter nicht über
schritten werden. Das Innenministerium kann in besonde
ren Fällen Ausnahmen zulassen. 

4. ABSCHNITT 

Stellenobergrenzen für Gemeinden mit weniger als 
100000 Einwohnern und für Landkreise sowie für sonstige 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts 

§6 

Allgemeines 

(1) Anstelle der Stellenobergrenzen nach § 26 Abs.1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes oder der auf Grund des Bundes
besoldungsgesetzes zugelassenen besonderen Stellenober
grenzen können die Gemeinden und Landkreise die in 
§§ 7 bis 9 festgelegten Stellenobergrenzen in Anspruch 
nehmen. 

(2) In Gemeinden mit weniger als 20000 Einwohnern sowie 
in sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts dürfen Stellen des höheren Dienstes 
nicht eingerichtet werden. Ausgenommen sind Große Kreis
städte, Gemeindeverwaltungsverbände mit 20000 und mehr 
Einwohnern, die in § 13 genannten Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Sparkassen. 

(3) In Gemeinden mit weniger als 30000 Einwohnern und 
in Landkreisen mit weniger als 200000 Einwohnern dürfen 
Stellen nur bis Besoldungsgruppe A 14 eingerichtet werden. 

(4) In Gemeinden mit weniger als 60000 Einwohnern und 
in Landkreisen dürfen Stellen in der Besoldungsgruppe 
A 16 nicht eingerichtet werden. 

(5) Der Vomhundertanteil der Beamten des höheren 
Dienstes im Sinne der §§ 8, 9 und 13 ist aus der Zahl der 
Stellen des gehobenen Dienstes zu ermitteln. Bei der Be
rechnung der Zahl der zulässigen Stellen des gehobenen 
Dienstes dürfen die Stellen nicht mitgerechnet werden, die 
für Funktionen im Sinne des § 5 eingerichtet worden sind. 
Dasselbe gilt für Stellen von Funktionsgruppen, auf die 
eine auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes zugelassene 
besondere Stellenobergrenze angewendet wird. 

(6) Bei der Berechnung der Anteile an Beförderungsämtern 
dürfen die Stellen für die in § 5 genannten Funktionen sowie 
für Funktionsgruppen, auf die eine auf Grund des Bundes
besoldungsgesetzes zugelassene besondere Stellenobergrenze 
angewendet wird, nicht mitgerechnet werden. 
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§7 

Mittlerer Dienst in den Gemeindell und Lalldkreisen 

Für den mittleren Dienst in den Gemeinden und Landkrei
sen werden folgende Stellenobergrenzen zugelassen: 

Zahl der Stellen des Stellen der Besoldungs-
mittleren Dienstes gruppe A 9 

bis zu 6 

7 bis 12 

mehr als 12 

3 

höchstens 50% der Stellen, 
jedoch nicht mehr als 5 

höchstens 40% der Stellen, 
jedoch nicht mehr als 9. 

§8 

Gehobener Dienst in den Gemeindel/ 

Für den gehobenen Dienst in den Gemeinden werden fol
gende Stellenobergrenzen zugelassen: 

1. In Gemeinden mit weniger als 20000 Einwohnern 

Einwohnerzhai Stellen der Besoldungsgruppe 

All A 12 AB 

weniger als 3500 1 
ab 3500 2 
ab 5000 2 1 

ab 6500 2 2 
ab 8000 3 2 
ab 9000 2 3 
ab 10000 2 3 
ab 12000 3 3 2 
ab 14000 4 2 3 
ab 17000 4 3 3 

In Gemeinden mit weniger als 14000 Einwohnern, die 
untere Baurechtsbehörde sind, kann für einen Beamten 
des technischen Dienstes als Leiter des Bauamts anstelle 
einer Stelle der Besoldungsgrtippe A 12 eine Stelle der 
Besoldungsgruppe ABausgebracht werden. 

2. In Gemeinden ab 20000 jedoch weniger als 40000 Ein
wohnern sowie in Großen Kreisstädten mit weniger als 
20000 Einwohnern 

bei einem Anteil an höchstzulässige Anteile in 
Beamten des höheren den Besoldungsgruppen 
Dienstes von All A 12 AB 

mehr als 25 v.H. 30v.H. 12 v.H. 4v.H. 

mehr als 20 V.R. 
bis 25 v.H. 32 v.H. 18 v.H. 6v.H. 

mehr als 15 v.R. 
bis 20 v.H. 34v.H. 24v.H. 8v.H. 

15 v.H. und weniger 36 v.H. 26 v.H;. 12 v,H. 

3. In Gemeinden ab 40000 jedoch weniger als 80000 Ein
wohnern 

bei einem Anteil an höchstzulässige Anteile in 
Beamten des höheren den Besoldungsgruppen 
Dienstes von A 11 A 12 A 13 

mehr als 25 v.H. 
mehr als 20 v.H. 
bis 25 v.H. 
mehr als 15 v.H. 

30v.H. 

32 v.R. 

12 v.H. 4v.H. 

15 v.H. 5 v.H. 

bis 20 v.H. 34 v.H. 18 v.H. 6 v.H. 

15 v.H. und weniger 36 v.H. 20 v.H. 10 v.H. 

4. In Gemeinden ab 80000 jedoch weniger als 100000 Ein-
wohnern 
bei einem Anteil an höchstzulässige Anteile in 
Beamten des höheren den Besoldungsgruppen 
Dienstes von All A 12 AB 

mehr als 25 v.H. 30v.H. 12 v.H. 4v.H. 
mehr als 20 v.H. 

bis 25 v.H. 32v.H. 14 v.R. 5 v.R. 
mehr als 15 v.H. 

bis 20 v.H 34v.H. 16 v.H. 6 v.H. 
15 v.H. und weniger 36 v.H. 18 v.H. 9v.H. 

§9 

Gehobener Dienst in den Landkreisen 

Für den gehobenen Dienst in den Landkreisen werden fol
gende Stellenobergrenzen zugelassen: 

1. In Landkreisen mit weniger als 250000 Einwohnern 

bei einem Anteil an höchstzulässige Anteile in 
Beamten des höheren den Besoldungsgruppen 
Dienstes von All A 12 A13 

mehr als 20 v,R. 30v.H. 12 v.H. 4v.H. 
mehr als 15 v.H. 

bis 20 v.H. 32v.H. 18 v.H. 6 v.H. 
mehr als 10 v.R. 

bis 15 v.H. 34v.H. 24v.H. 8v.H. 
10 v.H. und weniger 36 v.H. 26v.H. 12v.H. 

2. In Landkreisen ab '250000 Einwohnern 

bei einem Anteil an höchstzulässige Anteile in 
Beamten des höheren den Besoldungsgruppen 
Dienstes von All A 12 A 13 

mehr als 20 v.H. 30v.H. 12 v.H. 4v.H. 
mehr als 15 v.H. 

bis 20 v.H. 32 v.H. 15 v.H. 5v.H. 
mehr als 10 v.H. 

bis 15 v.H. 34v.H. 18 v.R. 6v.R. 
10 v. H. und weniger 36v.H. 20v.H. IOv.H. 

§1O 
Höherer Dienst in den Gemeinden 

Im höheren Dienst dürfen die Gemeinden höchstens fol
gende Stellenobergrenzen in Anspruch nehmen: 



114 Gesetzblatt vom 22. Februar 1978 Nr.4 

Einwohnerzahl Stellen der Besoldungsgruppe 

A 16 A 15 

ab 30000 

ab 60000 5v.H. 

20 v.R. 

30 v.R. 

In Gemeinden mit weniger als 40000 Einwohnern dürfen 

Stellen in der Besoldungsgruppe A 15 nur eingerichtet wer

den, wenn keine Stellen für weitere Beigeordnete ausge

bracht sind. 

§11 

Höherer Dienst in den Landkreise;l 

Im höheren Dienst dürfen die Landkreise höchstens fol

gende Stellenobergrenzen in Anspruch nehmen: 

Einwohnerzahl Stellen der Besoldungsgruppe 

A 15 

ab 200000 20 v.H. 

§ 12 

Allgemeine Stellenobergrenzen für sonstige Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Anstelle der Stellenobergrenzen nach § 26 Abs.1 des Bun

desbesoldungsgesetzes od~r der auf Grund des Bundesbe

soldungsgesetzes zugelassenen besonderen Stellenobergren

zen dürfen sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftun

gen des öffentlichen Rechts, sofern nichts anderes bestimmt 

ist, im mittleren Dienst die in § 7 zugelassenen Stellenober

grenzen und im gehobenen Dienst höchstens eine Stelle in 

Besoldungsgruppe A 12 in Anspruch nehmen. Das Innen

ministerium kann in besonderen Fällen Ausnahmen zu

lassen. Satz 2 gilt für. die Regelung des § 6, Abs. 2 Satz 1 

entsprechend. 

§13 

Besondere Stellenobergrenzen für sonstige Körperschaften 

und Anstalten des 6ffentlichen Rechts 

Anstelle der in § 12 genannten Stelleno1?ergrenzen . sowie 

der Stellenobergrenzen nach § 26 Abs.1 des Bundesbesol

dungsgesetzes oder der auf Grund d~s Bundesbesoldungs
gesetzes zugelassenen besonderen Stellenobergrenzen dür

fen die nachstehenden Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts im gehobenen und im höheren Dienst 

folgende Stellenobergrenzen in Anspruch nehmen: 

1. Badischer Gemeindeversicherungsverband 

im gehobenen Dienst: 3 Stellen in A 13 

6 Stellen in A 12, 

2. Datenzentrale Baden-Württemberg 

im gehobenen Dienst: höchstzulässige Anteile in den 

Besoldungsgruppen 

All A 12 AB 

40v.H. 20 v.H. 15 v.H., 

3. Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 

im gehobenen Dienst: höchstzulässige Anteile in den 

Besoldungsgruppen 

A 12 A 13 

30 v.H. 60 v.H., 

4. Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg 

im gehobenen Dienst: 6 Stellen in A 13 

13 Stellen in A 12, 

5. Landeswohlfahrtsverband Baden und Landeswohl

fahrtsverband Württemberg -Hohenzollern 

im gehobenen Dienst: höchstzulässige Anteile in den 

Besoldungsgruppen 

All A 12 AB 

35 v.R. 20 v.H. 10 v.H., 

sofern der Anteil der Beamten des höheren Dienstes 

nicht mehr als 20 v.H. beträgt, 

6. Raumordnungsverband Rhein-Neckar 

im höheren Dienst: 1 Stelle in A 16 

im gehobenen Dienst: 1 Stelle in A 13, 

7. Regionale Rechenzentren 

im höheren Dienst: 1 Stelle in A 15 

im gehobenen Dienst: höchstzulässige Anteile in den 

Besoldungsgruppen 

All A 12 AB 

40 v.H. 20 v.H. 15 v.R. 

oder 5 Stellen in A 12 und 2 Stellen in A 13, sofern der 

Anteil der Beamten des höheren Dienstes nicht mehr 

als 20 v. R. beträgt, 

8. Regionalverbände 

im höheren Dienst: 1 Stelle in A 15 

im gehobenen Dienst: 1 Stelle in A 13, 

9. Württembergischer Sparkassen- und Giroverband 

im gehobenen Dienst: 5 Stellen in A 13 

1 Stelle in A 12, 

10. Zweckverband Landeswasserversorgung 

im gehobenen Dienst: 3 Stel1en in A 13 

8 Stellen in A 12. 

§ 14 

Gemeinde ver waltungsverbände 

(1) Anstelle der Stellenobergrenzen nach § 26 Abs.1 des 

Bundesbesoldungsgesetzes oder der auf Grund des Bundes

besoldungsgesetzes zugelassenen besonderen Stellenober

grenzen dürfen Gemeindeverwaltungsverbände im mittle

ren Dienst die in § 7 zugelassenen Stellenobergrenzen in An

spruch nehmen. Für den gehobenen und höheren Dienst 

gelten die in Absatz 2 und 3 festgelegten Stellenobergrenzen. 

Die maßgebliche Einwohnerzahl ist aus den Einwohner

zahlen der an dem Gemeindeverwaltungsverband beteilig

ten Gemeinden zu ermitteln. 
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(2) Für den gehobenen Dienst werden folgende Stellenober
grenzen zugelassen: 

Einwohnerzahl Stellen der Besoldungsgruppe 
All A 12 A13 

weniger als 5000 1 
ab 5000 1 
ab 8000 1 2 
ab 10000 2 1 
ab 14000 2 2 

Für Gemeindeverwaltungsverbände ab 20000 Einwohnern 
gilt § 8 Nr. 2 bis 4 entsprechend. 

(3) Haben die an einem Gemeindeverwaltungsverband be
teiligten Gemeinden keine Beamten, so gelten für den Ge
meindeverwaltungsverband die für Gemeinden festgesetzten 
Stellenobergrenzen entsprechend. 

(4) Für die Stellenobergrenzen im höheren Dienst gilt § 10 
entsprechend. 

5. AnSCHNITT 

Abbauregelung. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 15 

Abbau von Stelleniiberhängell 

(1) Sind mehr Beförderungsämter eingerichtet als diese 
Verordnung zuläßt, so ist jede dritte freiwerdende Stelle in 
eine Stelle des Eingangsamts oder soweit dies die Steilen
obergrenzen zulassen, in eine Stelle eines niedrigeren Be
förderungsamtes derselben Laufbahngruppe umzuwan
deln. Die Zählung erfolgt jeweils innerhalb der einzelnen 
Beförderungsämter . 

(2) Ist neben dem abzubauenden Beförderungsamt in der
selben Besoldungsgruppe nur ein weiteres Beförderungs
amt eingerichtet, so muß das abzubauende Beförderungs
amt bei Freiwerden der Stelle entsprechend AbSatz 1 abge
baut werden. 

(3) Für den A~bau von Ämtern, die höher eingestuft sind 
als dies nach § 5 Abs. 2 Satz 2, § 6 Abs. 2 bis 4, § 8 Nr.l 
und §§ 12 bis 14 zulässig wäre, gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. Diese Ämter sind bei der Berechnung der 
Stellenobergrenzen bis zu ihrem Abbau auf die Zahl der 
Stellen im jeweils zugelassenen Höchstamt anzurechnen. 

§ 16 

Übergangsrege!ung 

Sind durch den Zusammenschluß von Gemeinden oder 
Landkreisen unbillige Härten für die Beamten der neuge
ordneten Gemeinden oder Landkreise entstanden, so kann 
das Innenministerium im Einzelfall zulassen, daß die in 
§§ 6 bis 11 festgelegten Stellenobergrenzen vorübergehend 
überschritten werden. 

§ 17 

Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 20. Januar 1978 SCHIIlSS 

Bekanntmachung 

des Regierungspräsidiums Stuttgart über 

die Zuständigkeit tier Stadt Weinstadt 

(Rems -}Iurr - Kreis) als untere 

Baurechtsbehörde 

Vom 2. Januar 1978 

Das Regierungspräsidium Stuttgart als höhere Baurechts
behörde hat auf Antrag der Stadt Weinstadt gemäß § 82 
Abs. 2 der Landesbauordnung festgestellt, daß die Stadt 
Weinstadt die Voraussetzungen des § 82 Abs. 6 LBO er
füllt. Sie ist im Sinne des § 82 Abs. 2 Nr.l LBO untere Bau
rechtsbehörde. Die Aufgaben der unteren Baurechtsbe
hördegehen mit Beginn des übernächsten Monats nach 
Ausgabe dieses Gesetzblatts auf die Stadt über. 

STUTTGART, den 2. Januar 1978 In Vertretung 
DR. SCHAUDE 

Verb:ündungen 

im Amtsblatt des Kultusministel'iums 

Gemäß § 114 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 
(SchG) in der FaSsung vom 23.März 1976 (GBI. S.410) 
wird auf die folgenden im Amtsblatt des Kultusministeriums 
Baden -Württemberg verkündeten Rechtsverordnungen hin
gewiesen: 

Bezeichnung der Verordnung 

Verordnung des Kultus
ministeriums über die 
Lehrpläne für die Fächer 
Mathematik, Physik, Che
mie, Biologie, Astronomie, 
Darstellende Geometrie, 
Geologie und Informatik 
für die Jahrgangsstufen 12 
und 13 der Gymnasien der 
Normalform und der 
Gymnasien in Aufbauform 
mit Heim vom 25.0k
tober 1977 

Verkündet 1m 
Amtsblatt des Kul

tusministeriums 
(K.u. U.) 

vom Seite 

Lehrplanheft 
9/1977 
12.12.1977 3 

Tag des 
Inkratltretens 

für die 
Jahrgangs
stufe 12 
zum Be
ginn des 
Schuljah
res 1978/79; 
für die 
Jahrgangs
stufe 13 
zum Beginn 
des Schul
jahres 
1979/80 
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Bezeichnung der Verordnung 

Verordnung des Kultus
ministeriums über die 
Lehrpläne für die Fächer 
Deutsch, Englisch, Fran
zösisch, Latein, Grie
chisch und Russisch für 
die Jahrgangsstufen 12 und 
13 der Gymnasien der 
Normalform mit Heim 
vom 26.0ktober 1977 

Verkündet im 
Amtsblatt des Kul

tusministeriums 
(K. u. U.) 

vom Seite 

Lehrplanheft 

10/1977 
12.12.1977 3 

Tag des 
Inkrafttretens 

für die 
Jahrgangs
stufe 12 
zum Be
ginn des 
Schuljah
res 1978179; 
für die 
Jahrgangs
stufe 13 
zum Beginn 
des Schul
jahres 
1979/80 

Verl{ündullgen im Staatsanzeiger 

Gemäß § 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechts
verordnungen vom 1. März 1954 (GBL S.27) in der Fassung 
vom 18. November 1957 (GBI. S.139) wird auf die folgenden 
im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg verkündeten 

Rechtsverordnungen hingewiesen: 

Bezeichnung 
der Verordnung 

Rechtsverordnung des 
Regierungspräsidiums 
Tübingen über die Be
stimmung bezirklicher 
Ortsmittelpunkte für den 
Güterkraftverkehr. Vom 
11. März 1977 

Verordnung des Regie
rungspräsidiums Tübingen 
zur Änderung der Rechts
verordnung über die Be
stimmung bezirklicher 
Ortsmittelpunkte für den 
Güterkraftverkehr . 
Vom 1. September 1977. 

VerkÜndet I T d . . ag es 
Im Staatsanzeiger Inkrafttretens 
Nr. vom 

24 26.3.1977 1.4.1977 

76 24.9.1977 25.9.1977 

VeI'kündungen im Staatsanzeigel' 

Gemäß § 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechts
verordnungen vom 1. März 1954 (GBI. s. 27) in der Fas
sung vom 18. November 1957 (GBI. S. 139) wird auf die 
folgenden im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ver
kündeten Rechtsverordnungen hingewiesen: 

Bezeichnung 
der Verordnung 

Verordnung des Ministe
riums für Wirtschaft, Mit
telstand und Verkehr Ba
den -Württemberg (TSN 
Nr. 1/78) zur Änderung 
der Verordnung TSN 1/76 
über einen Tarif für die 
Beförderung von Natur
steinen, Kies und Sand 
im allgemeinen Güternah
verkehr mit Kraftfahrzeu
gen. Vom 13. Dezemberl977 

Verkündet im 
Staatsanzeiger 

Nr. vom 

Tag des 
lnkrafttretens 

100 17.12.1977 1.1.1978 

Rechtsverordnung des Re- 4 14.1.1978 15.1.1978 
gierungspräsidiums Stutt-
gart für das gemeinsame 
Wasserschutzgebiet (Zone 
In) zum Schutz der 
Grundwasserfassungen der 
Stadt Oberkochen, der 
Stadt Aalen, des Zweck-
verbands Wasserversor-
gung Härtsfeld -Al buch, 
Sitz Königsbronn -Itzel-
berg, der Stadt Heiden-
heim (Brenz), der Gemein-
de Steinheim a. Albuch, 
der Gemeinde Herbrech-
tingen, der Stadt Giengen 
(Brenz), der Gemeinde 
Hermaringen und des 
Zweckverbands Wasser-
versorgung Brenzgruppe, 
Sitz Sontheim (Brenz). 
Vom 14. Dezember 1977. 
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